
Beschluss: 
Der Rat beschließt, die Unterhaltung der Zuflüsse zum Alfterer-Bornheimer Bach im 
Stadtgebiet Bornheim gem. § 95 LWG ab 2016 auf den Wasserverband Südliches 
Vorgebirge zu übertragen und beauftragt den Bürgermeister, hierfür die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde einzuholen. 
 


